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Berufung eines Wahlleiters und eines Stellvertreters für die Neuwahl des 

Landrats 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g: 
 
Für die Neuwahl des Landrats des Landkreises Lichtenfels am 8. Oktober 2023 
werden 
 

a) Frau Oberregierungsrätin Christine Münzberg-Seitz, Landratsamt Lich-
tenfels, zur Wahlleiterin und 

 
b) Herr Verwaltungsangestellter René Waldmann, Landratsamt Lichtenfels, 

zum Stellvertreter der Wahlleiterin 
 
berufen. 
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 Die Regierung von Oberfranken hat den Termin für die Neuwahl des Landrats 

des Landkreises Lichtenfels auf Sonntag, den 8. Oktober 2023 festgesetzt. 
Hierfür ist ein Wahlleiter und zugleich eine stellvertretende Person zu berufen. 
Hierfür kommen in Betracht: Der Landrat, der Stellvertreter des Landrats, einer 
seiner weiteren Stellvertreter, ein sonstiger Kreisrat oder eine Person aus dem  
Kreis der Bediensteten des Landratsamtes. Nicht berufen werden kann unter 
anderem, wer für die Wahl des Landrats eine Aufstellungsversammlung geleitet 
hat oder für diese Wahl Beauftragter eines Wahlvorschlags oder dessen Stell-
vertretung ist. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, Frau Oberregierungsrätin Christine Münzberg-Seitz 
zur Wahlleiterin und Herrn Verwaltungsangestellter René Waldmann zum Stell-
vertreter der Wahlleiterin zu berufen. 
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3 Finanzierung 

 Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
 
 

Jährliche 
Folgekosten/ 
-lasten 
 
voraussichtlich 

 
Eigenanteil 

 
Objektbezogene 
Einnahmen 

 

 €   €     €   €   

  
 Veranschlagung 

 
Haushaltsstelle 

  
 

Im VwH 
20 

 
 

Im VmH 
20 

 
X 
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 Lichtenfels, den 15.02.2023 

Landratsamt: 
  
 
 
 
M e i ß n e r H e r o l d  
Landrat Sachgebietsleiter 

  
 


